
Einverständniserklärung
zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Ermittlung der Verbandsabgaben, die der Verein zu tragen hat
Ermittlung des Versicherungsbeitrags, die der Verein zu tragen hat

Ich bin damit einverstanden, dass meine oben genannten Daten auf den Servern des Behinderten-
und Rehabilitationssportverband Bayern e. V. (BVS Bayern) zum Zwecke

1.
2.

speichern und verarbeitet werden dürfen.

Die personenbezogenen Daten dürfen nur von berechtigten Personen eingesehen und unter keinen
Umständen zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft werden.

Widerrufsrecht
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben einer Begründung mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung, wird durch den Widerruf nicht berührt. 

Vorname

Straße, HNr.

Nachname

PLZ Ort

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift

Telefon-/ Mobilfunk Nr.

Informationen nach Art. 13 DSGVO

Verantwortlicher ist der in der in der Einverständniserklärung genannte Verein / die juristische Person.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Berichtigung sowie auf Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde.

Ihre Daten werden für die Dauer des Vorliegens Ihrer Einwilligung ausschließlich zu den in der Einwilligung genannten
Zwecken verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und nach Widerruf oder sonstigem Zweckfortfall gelöscht, soweit nicht
gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen (insb. AO/HGB).

Ihre Daten werden nicht außerhalb der EU/dem EWR verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Soweit der
Verantwortliche Dienstleister bei der Datenverarbeitung einsetzt, bestehen die erforderlichen Verträge nach Art. 28 DSGVO, für
nähere Informationen zu den eingesetzten Dienstleistern wenden Sie sich bitte an: service@bvs-bayern.com

Hiermit bestätige ich, Dr. Charlotte Lauser, Fachanwältin für Informationstechnologierecht, GDD cert.EU
Datenschutzbeauftragte, Datenschutzauditor DSA-TÜV, dass die Einwilligung unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten
von mit geprüft und abgenommen wurde.

Roland Heinrich


